
BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

Pro Rauchfrei e.V., Birkenstraße 7, 94539 Grafling
vertreten durch den Vereinsvorsitzenden Stephan Weinberger

- Antragsteller -

Prozessbevollmächtigte:
Mueller legal Rechtsanwälte Partnerschaft, Mauerstraße 66, 10117 Berlin, Gz.: 
58-011168.25

gegen

Framework Energie GmbH, Schwarzenberger Straße 4, 08340 Schwarzenberg/Erzgeb.
 vertreten durch d. Geschäftsführer/-in

- Antragsgegnerin -

wegen einstweiliger Verfügung

erlässt die 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Leipzig durch

Vorsitzende Richterin am Landgericht Meusel-Scheer

wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung am 14.01.2026

nachfolgende Entscheidung:

1. Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung untersagt, im geschäft-

lichen Verkehr Außenwerbung für Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten und / 

oder Nachfüllbehälter zu betreiben, ohne als Fachhandel dazu berechtigt zu sein.

Landgericht Leipzig

Kammer für Handelssachen

Aktenzeichen: EV 02 HK O 49/26

Seite 1
 



2. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das unter 1. genannte Verbot wird der An-

tragsgegnerin ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder 

Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, diese zu vollziehen an ihrem Geschäftsführer / ih-

rer Geschäftsführerin, angedroht.

3. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragsgegnerin.

4. Der Streitwert wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

Gründe

Die einstweilige Verfügung ist aus den Gründen der Antragsschrift vom 09.01.2026 in Verbin-

dung mit den vorgelegten Mitteln der Glaubhaftmachung, auf welche Bezug genommen wird, 

zu erlassen.

Die Androhung der Ordnungsmittel hat ihre Rechtsgrundlage in § 890 Abs. 2 ZPO.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs.1 ZPO.

Die Streitwertfestsetzung erfolgt nach Ermessen unter Berücksichtigung der Streitwertangabe 

der Antragstellerin gemäß § 51 Abs. 2 S. 1, Abs. 4 GKG.

Rechtsbehelfsbelehrung:

1.
Gegen diesen Beschluss findet der Widerspruch statt. 

Der Widerspruch ist bei dem

Landgericht Leipzig
Harkortstraße 9
04107 Leipzig
 
zu erheben.

In dem Widerspruch sind die Gründe darzulegen, die für die Aufhebung der einstweiligen Ver-
fügung geltend gemacht werden sollen. 
 
Der Widerspruchsführer muss sich durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen, der den Wi-
derspruch zu unterzeichnen hat.
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Der Widerspruch kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Das elektroni-
sche Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht gemäß §§ 2 und 5 der Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) geeignet sein.
Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. Rechtsbehelfe, die durch 
einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen. Das 
elektronische Dokument muss
1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein 

und gemäß § 4 ERVV übermittelt werden, wobei mehrere elektronische Dokumente nicht 
mit einer gemeinsamen qualifizierten elektronischen Signatur übermittelt werden dürfen, 
oder

2. von der verantwortenden Person signiert und auf einem der sicheren Übermittlungswege, 
die in § 130a Abs. 4 der Zivilprozessordnung abschließend aufgeführt sind, eingereicht 
werden.

Informationen hierzu können über das Internetportal 
https://justiz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunikation/index.php aufgerufen 
werden.

2.
Gegen die Festsetzung des Streitwertes findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstands 300 EUR übersteigt oder wenn die Beschwerde in dieser Entschei-
dung zugelassen wurde.

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb einer Frist von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich ander-
weitig erledigt hat eingelegt wird. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann sie 
noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist bei dem 

Landgericht Leipzig
Harkortstraße 9
04107 Leipzig

einzulegen.

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle eingelegt. Die Beschwerde kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle 
eines anderen Amtsgerichts erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn die Nieder-
schrift rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. 

Die Beschwerde kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Das elektroni-
sche Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht gemäß §§ 2 und 5 der Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV) geeignet sein.
Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht. Rechtsbehelfe, die durch 
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einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen. Das 
elektronische Dokument muss
1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein 

und gemäß § 4 ERVV übermittelt werden, wobei mehrere elektronische Dokumente nicht 
mit einer gemeinsamen qualifizierten elektronischen Signatur übermittelt werden dürfen, 
oder

2. von der verantwortenden Person signiert und auf einem der sicheren Übermittlungswege, 
die in § 130a Abs. 4 der Zivilprozessordnung abschließend aufgeführt sind, eingereicht 
werden.

Informationen hierzu können über das Internetportal 
https://justiz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunikation/index.php aufgerufen 
werden.

Meusel-Scheer
Vorsitzende Richterin am 
Landgericht
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